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Sicherheit im öffentlichen Dienst

Serie ’Sichere Spielplätze’

Spielplätze im Blick

In unserem Alltag nutzen unsere Kinder sie 
unbeschwert, kaum jemand macht sich  
Gedanken, was alles für die Sicherheit von 
Spielplätzen notwendig ist und getan wer-
den muss. Wir wollen mit dieser Serie zum 
Thema Sicherheit von Spielplätzen die Hin-
tergründe beleuchten, die einzelnen Be-
reiche vorstellen. So gibt es einige Rechts-
quellen, die beim Bau und Betrieb von 
Spielplätzen beachtet werden müssen. Aber 

 Wir alle kennen Spielplätze aus unserer Kindheit und verbinden unterschied-
lichste Erinnerungen, Erlebnisse, Erfolge und unbeschwerte Zeit mit ihnen.  
Doch was ist notwendig, was muss getan werden, damit auch unsere Kinder  
unbeschadet diese Erfahrungen auf ihren Spielplätzen machen können? Diese 
Fragen werden in einer Serie zum Thema ’Sichere Spielplätze’ beantwortet.

1. Fachtagung zur Kindersicherheit auf Spielplätzen

Im Rahmen der ersten Fachtagung zur 
Sicherheit auf Spielplätzen am 16. und 
17. Oktober in München haben alle mit 
der Planung, dem Bau, der Einrichtung, 
Inspektion und Wartung von Spiel-
plätzen Beschäftigten Gelegenheit, sich 
umfassend über die verschiedenen As-
pekte sowie die aktuellen Neuerungen 
zu informieren.
Die Expertenvorträge gehen unter an-
derem der Frage nach, was Kinder für 
ihre Entwicklung und zur Förderung 
ihrer Motorik benötigen, beleuchten 
die Anforderungen an Natur- und 
Abenteuerspielplätze oder geben unter 
dem Motto „Grün. Schön. Giftig?“ eine 
realistische Einschätzung der Giftigkeit 
von Pflanzen und der Gefahr, die von 
diesen ausgeht. Zudem werden die 
Neuerungen der Norm für Spielplatzge-
räte, DIN EN 1176, vorgestellt und dis-
kutiert sowie die Anforderungen an die 
Spielplatzprüfer nach DIN 79 161. 
Die Fachtagung ist als „Auffrischung 
für Qualifizierte Spielplatzprüfer“ so-
wie als Fortbildung für Ingenieure, 
Fachplaner, Architekten und Land-
schaftsarchitekten anerkannt. Veran- 
staltet wird sie von ’Maßstab Mensch - 

barrierefrei und sicher leben’, unter ande-
rem in Kooperation mit der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW), der Kom-
munalen Unfallversicherung Bayern 
(KUVB) sowie Einrichtungen der grünen 
Branche. Massstab Mensch berät unter 
dem Motto „barrierefrei und sicher leben“ 
alle mit der Planung, dem Bau, der Ein-
richtung, Inspektion und Wartung von 
Kindertagesstätten und Spielplätzen Be-
schäftigten. 
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Die naturnahe Gestaltung von Spielplätzen ist ein Schwerpunkt der Fachtagung. 

Interessierte können sich online zu der 
1. Fachtagung für Sicherheit von Spiel-
plätzen anmelden, die am 16. und 17. 
Oktober 2015, jeweils von 9:00 bis 17:00 
Uhr in der Großen Aula, Städtische Be-
rufsschule für Medienberufe in Mün-
chen stattfindet.
Anmeldelink: 
www.massstabmensch.de/fachtagung-
zur-kindersicherheit-auf-
spielplatzen/anmeldung/

auch an die mit Planung, Aufbau und War-
tung Beauftragten werden vielfältige An-
forderungen gestellt. Zu diesem Thema ha-
ben wir die nachfolgende Serie verfasst, die 
mit dieser Ausgabe startet und in den fol-
genden Ausgaben mit jeweils zwei weiteren 
Aspekten fortgeführt wird. Im ersten Teil 
geht es neben der Geschichte der Spiel-
plätze auch um die geltenden Vorschriften, 
Gesetze und Regelwerke für Spielplätze.

Wie sah denn nun der Spielplatz unserer 
Kindheit aus? Ich erinnere mich noch ge-
nau an meine Schaukel, starre Stahlrohre 
als Abhängung und als Sitz ein Holzbrett. 
Damit waren wir richtig flott unterwegs 
und natürlich haben wir Wettkämpfe aus-
getragen, wer wie weit abspringen kann, 
was nicht immer schmerzfrei aus-
gegangen ist. Mit den danach weiter ver-
breiteten Schaukeln mit Ketten als Ab-
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hängungen sind wir bei weitem nicht 
mehr soweit gesprungen wie vorher. 
Was für uns Kinder keinen Sinn gemacht 
hat, ist genau aus unserer Nutzung heraus 
entstanden, nämlich das Abspringen von 
der Schaukel zu erschweren, um Verlet-
zungen durch einen Sturz auf eine harte 
Randeinfassung zu verhindern. An die-
sem Beispiel wird deutlich: Es hat sich viel 
getan, um die Sicherheit von Kindern auf 
Spielplätzen zu erhöhen. Vieles davon ist 
aus der missbräuchlichen Nutzung ent-
standen, mit dem Versuch, ohne den 
Spielwert zu beeinträchtigen ein Mehr an 
Sicherheit zu bieten.

Geschichte der Spielplätze

„Spielplätze“ sind eine Erfindung Er-
wachsener. Sie war deshalb nötig, weil es in 
manchen Gegenden sonst keine Plätze 
mehr gab, wo Kinder noch spielen konnten. 
Spielgerätefirmen entstanden, Spielplatz-
normen wurden entwickelt. Seitdem wurde 
hundertfach das „Konzept Spielplatz“ ein-
fach übernommen und ein Spielplatz nach 
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Beispiel für eine naturnahe Gestaltung. 

Ältere Schaukel mit Stahlrohren als Abhängung. Davon konnten Kinder aus relativ großer Höhe 
abspringen. Um dies zu verhindern, wurden später Ketten als Abhängung verwendet. 
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dem anderen in den Gemeinden errichtet, 
ohne sich Gedanken zu machen, ob eine 
Maßnahme in dieser Form überhaupt nötig 
ist oder andere Maßnahmen für Kinder 
nicht sinnvoller wären. Inzwischen gibt es 
neben den naturnah gestalteten Spiel-
plätzen auch eine Bewegung hin oder bes-
ser zurück zum Naturerfahrungsraum, da 
viele Kinder heute Natur oft nur aus zweiter 
Hand, den Medien, kennen
Die zerstörten Städte nach den Welt-
kriegen waren für die Kinder unter ande-
rem eine Art „großer Abenteuerspiel-
platz“ – so wurden Bombenkrater mal 
ganz schnell und einfach zu Badeseen. 
Durch das schnelle Wachstum und den 
Wiederaufbau der Städte verschwanden 
diese Spielräume und die wenigen verblie-
benen Parkanlagen und Spielplätze reich-
ten als „Ersatz“ nicht aus. Zudem nahm 
der Straßenverkehr immer weiter zu, so 
dass die Straßen, Plätze und Wege als  
gefahrlose Spielbereiche immer mehr aus-
schieden. Mitte der fünfziger Jahre wurde 
das Bedürfnis der Kinder nach Spielräu-
men von der Öffentlichkeit wieder wahr-
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Urteil

Mobiles Verkehrsschild fällt auf Pkw

Der Beschäftigte eines Umzugsunter-
nehmens stellte auf einer leicht ab-
schüssigen Straße mit teilweise unebenem 
Bodenbelag zwei mobile Halteverbots-
schilder auf. Obwohl zu dieser Zeit bereits 
ein starker Wind wehte, unternahm er 

keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen, 
um ein Umfallen der Schilder zu ver-
hindern, zum Beispiel verwendete er 
keine großflächigen oder schwereren 
Standfüße. Beide Schilder wurden darauf-
hin umgeweht und fielen gegen zwei Au-

tos. Auf deren Dächern entstanden Blech-
schäden, deren Höhe der Eigentümer in 
zwei Gutachten schätzen ließ. Danach 
verlangte er Ersatz der Gutachter- und 
Reparaturkosten. Das Umzugsunter- 
nehmen lehnte eine Haftung jedoch ab. 

Mobile Verkehrsschilder werden etwa wegen einer bevorstehenden Baustelle 
oder eines geplanten Umzugs aufgestellt und verbieten Autofahrern, die  
bestehenden Parklücken zu nutzen. Der Kampf um die noch freien Parkplätze 
nimmt dann zu. Noch ärgerlicher wird es allerdings für einen Kfz-Eigentümer, 
dessen Fahrzeug durch ein umgekipptes Schild beschädigt wurde. Kann er dann 
wenigstens Schadenersatz vom Aufsteller des Schildes verlangen oder hat er 
einfach „Pech gehabt“?

Sicherheit im öffentlichen Dienst

Massstab Mensch

 Unter dem Motto „barrierefrei und si-
cher leben“ berät Massstab Mensch alle 
mit der Planung, dem Bau, der Einrich-
tung, Inspektion und Wartung von 
Kindertagesstätten und Spielplätzen 
Beschäftigte. Geschäftsführer Peter 
Schraml vereinigt in Massstab Mensch 
wesentliche Fachkenntnisse unter ei-
nem Dach: sein Wissen um die gesetz-
lichen Vorgaben, die er in zehnjähriger 
Tätigkeit als Aufsichtsperson bei einem 
Unfallversicherungsträger sammelte, 
seine Expertise als Architekt und die 
Kompetenz eines Ausbildungsinstituts 
für „Qualifizierte Spielplatzprüfer”. Da-
bei verfolgt das Unternehmen zwei 
Kernziele: Zum einen die umfassende 
Sicherheit von Kindertages-
einrichtungen und Spielplätzen, zum 
Wohl der Kinder und Mitarbeiter, so-
wie zur Unterstützung der Träger, ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden. 
Zum anderen eine weitgehend gleich-
berechtigte, selbstbestimmte und ge-
fahrlose Nutzung der gebauten Umwelt 
durch Menschen jeden Alters und mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten. 

genommen und viele gute Ideen und Ge-
staltungsansätze zusammengetragen – 
manches davon hat sich bewährt, anderes 
sehen wir heute als Irrtum an. So wurde 
Landschaft als Spielplatz modelliert, Hü-
gel aufgeschüttet und Gräben aus-
gehoben, Büsche und Kletterbäume ge-
pflanzt und Wasser und Sand als Spielma-
terial entdeckt. Mit diesen Mitteln sollten 
die Kinder weg von den unerwünschten 
Spielräumen, hin zu den eigens für Sie ge-
schaffenen, neu gestalteten Spielplätzen 
gelockt werden. 

Welche Rechtsquellen gibt es für 
Spielplätze?

Natürlich wurde schnell klar, dass für die 
Gestaltung mit extra bereitgestellten 
Spielplatzgeräten auch gewisse sicher-
heitstechnische Anforderungen beachtet 
werden müssen. In zwei Gesetzen sind 
hier beispielhaft die Anforderungen, die 
ein Hersteller von Spielplätzen bzw. Spiel-
platzgeräten wie auch der Betreiber des 
Spielplatzes beachten muss, aufgeführt. 
So ist ein wesentlicher Paragraph der  
§ 823 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch, 
unter dem ganz allgemein die Schaden-
ersatzpflicht behandelt wird. Darin heißt 
es zum Beispiel, dass derjenige, der vor-

sätzlich oder fahrlässig das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
anderen widerrechtlich verletzt, dem an-
deren zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens verpflichtet ist. Die 
gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz eines ande-
ren bezweckendes Gesetz verstößt. Ein 
solches Gesetz ist zum Beispiel das Pro-
duktsicherheitsgestz – ProdSG, in dem 
u.a. die Vorgaben für das Inverkehr-
bringen von Produkten geregelt sind. 
Nachdem die Anforderungen in Gesetzen 
nur Schutzziele enthalten und wenig kon-
kret sind, werden die notwendigen Vorga-
ben für Spielplätze durch Normen ge-
regelt. Aber auch die Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung haben eigenes 
Regelwerk, in dem Vorgaben für die Ge-
staltung und Sicherheit von Spielplätzen – 
in diesem Fall für öffentliche Einrichtun-
gen wie zum Beispiel Kindertages-
einrichtungen und Schulen – enthalten 
sind, die ebenfalls beachtet und einge-
halten werden müssen. Mehr hierzu wie 
auch beispielhaft einige Urteile zu Unfall-
geschehen auf Spielplätzen lesen Sie  
detailliert in den nächsten Ausgaben. 

Peter Schraml
Geschäftsführer Massstab Mensch


